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Vorschlag des Verwaltungsrats 

der 

conwert Immobilien Invest SE 

gemäß Art 53 SE-VO iVm § 108 Abs 1 AktG 

zum 6. Punkt der Tagesordnung 

 

"Wahlen in den Verwaltungsrat" 

 

Der Verwaltungsrat setzt sich gemäß Punkt IV (1) der Satzung der conwert Immobilien 

Invest SE aus mindestens drei und höchstens acht Mitgliedern zusammen. Da vor Ablauf 

der Funktionsperiode zwei Mitglieder freiwillig ausschieden, hat der Verwaltungsrat der-

zeit fünf Mitglieder, die von der Hauptversammlung gewählt wurden. Um die ursprüngli-

che Anzahl von sieben Mitgliedern wieder zu erreichen, müssten in der 9. ordentlichen 

Hauptversammlung zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt werden. 

 

Der Verwaltungsrat schlägt daher vor, Herrn Heinrich Pecina, geboren am 23.7.1950, mit 

Wirkung der Beendigung der am 15.4.2010 stattfindenden 9. ordentlichen Hauptver-

sammlung der conwert Immobilien Invest SE in den Verwaltungsrat der conwert Immobi-

lien Invest SE zu wählen, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 

die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das 

Geschäftsjahr der Wahl nicht mitgerechnet. 

 

Die vorgeschlagene Person hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG abgegeben, wel-

che diesem Beschlussvorschlag angeschlossen und auf der Website der Gesellschaft 

(www.conwert.at) zugänglich ist. 
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